
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Einladung 
zur ordentlichen Gemeindeversammlung 

 
 
 
 
 

vom Montag, 7. Dezember 2020 um 19.30 Uhr 
in der Turnhalle Rechthalten 

 
 
 
 
 
 
 
Traktanden: 1. Protokoll der Gemeindeversammlung 
 vom 29. Juni 2020 
 
 2.  Finanzplan 2021 bis 2026 – Information 
 
 3.  Finanzreglement der Gemeinde Rechthalten - Genehmigung 
 
 4. Budget 2021 - Genehmigung 
 
 5. Verschiedenes 
 5.1 Projektabrechnungen 
 5.2 Aufnahme Jungbürger 
 
 Der Gemeinderat 

 
 
 

Budget 2021   

Gemeinde Rechthalten 





Erläuterungen zur Traktandenliste 
 
 
 

Traktandum 1 
Protokoll der Gemeindeversammlung vom 29. Juni 2020 
 
Das Protokoll liegt wie üblich 10 Tage vor der Gemeindeversammlung im Gemeindebüro zur 
Einsichtnahme auf. Es wird an der Versammlung nicht verlesen. 
Es steht auch auf der Homepage http://www.rechthalten.ch/de/politik/sitzung/ zur Verfügung. 
 
 
Traktandum 2 
Finanzplan 2021 bis 2026 - Information 
 
Im Anschluss an diese Erläuterungen präsentieren wir Ihnen einen Zusammenzug der Er-
gebnisse. An der Gemeindeversammlung werden weitere Details bekannt gegeben. 
 
 
Traktandum 3 
Finanzreglement der Gemeinde Rechthalten - Genehmigung 
 
Mit der Einführung des harmonisierten Rechnungsmodel 2 (HRM2) und gestützt auf das Ge-
setz über den Finanzhaushalt der Gemeinden (GFHG) und die Verordnung über den Fi-
nanzhaushalt der Gemeinden (GFHV) hat die Gemeindeversammlung das Finanzreglement 
zu erlassen. 
Das vorliegende Reglement war beim Amt für Gemeinden in Vorprüfung. Ebenso wurde es 
der Finanzkommission vorgestellt und ihr genehmigt. 
 
Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln: 
 
Art. 3 Aktivierungsgrenze 
Die Aktivierungsgrenze ist verbindlich und bestimmt langfristig, welche Ausgaben der Jah-
resrechnung des Ausgabejahrs belastet (über die Erfolgsrechnung) und welche Ausgaben 
als Investitionen behandelt und während der Nutzungsdauer über die nachfolgenden Rech-
nungsjahre linear belastet werden (über die jährliche Abschreibung). Diese Ausgaben sind in 
der Bilanz aktiviert. 
Der Gemeinderat erachtet eine Aktivierungsgrenze von CHF 20'000 als sinnvoll. Die Projekte 
müssen finanziell auch tragbar sein, weil sie nicht wie bisher über Jahre abgeschrieben wer-
den können. 
 
Art. 4 Interne Verrechnungen 
Für Aufgaben, welche nicht direkt den betroffenen Kapiteln und Funktionen zugeteilt werden 
können, werden interne Verrechnungen verbucht. Hierzu kann im Finanzreglement ein fakul-
tativer Schwellenwert festgelegt werden. Da es sich um eine freiwillige Bestimmung handelt, 
müssen, wenn im Finanzreglement kein Schwellenwert festgelegt ist, alle internen Verrech-
nungen vorgenommen werden. Der Schwellenwert wurde auf CHF 5'000 festgelegt. 
 
Art. 5 Rechnungsabgrenzungen 
Es kann ein Grenzwert festgelegt werden, ab welchem die Rechnungsabgrenzungen vorge-
nommen werden. Dieser Grenzwert orientiert sich an der Grösse des betreffenden öffentli-
chen Gemeinwesens bzw. Finanzhaushalts. Die Festlegung ist den einzelnen öffentlichen 
Gemeinwesen überlassen. Alle Abgrenzungen, höher als dieser Schwellenwert, müssen 
verbucht werden. Tiefere Abgrenzungen dürfen nichtsdestotrotz vorgenommen werden. Der 
Schwellwert wurde auf CHF 1000 festgelegt. 
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Art. 6 Finanzkompetenz 
Die Finanzkompetenz erlaubt dem Gemeinderat, Verpflichtungen für neue Ausgaben einzu-
gehen, deren Betrag unterhalb der festgelegten Grenze liegt. Vorausgesetzt ist jedoch, dass 
ein Budgetkredit vorhanden ist, der für den entsprechenden Betrag ausreicht. Andernfalls 
sind die Regeln über den Nachtragskredit bzw. die Kreditüberschreitung anwendbar. Wenn 
die Ausgabe wiederkehrend ist, ist für die Festlegung der Grenze der auf die zeitliche Dauer 
hochgerechnete Betrag anwendbar. Ist die zeitliche Dauer nicht bestimmbar, sind die wäh-
rend 10 Jahren anfallenden Kosten massgebend. 
Wird der Wert der Finanzkompetenz für eine neue Ausgabe überschritten, hat der Gemein-
derat der Gemeindeversammlung anlässlich der Budgetgenehmigung das Geschäft in einem 
separaten Traktandum vorzulegen und darüber befinden zu lassen. 
Aus diesen Überlegungen erachtet es der Gemeinderat als sinnvoll, für die Finanzkompetenz 
zwei Werte festzulegen. Einerseits einen Wert für einmalige neue Ausgaben und anderer-
seits einen für wiederkehrende neue Ausgaben. Bei wiederkehrenden Ausgaben wird der 
Wert für die Finanzkompetenz auf die Lebensdauer oder auf 10 Jahre hochgerechnet. 
 
Finanzkompetenz für einmalige neue Ausgaben: CHF 20'000 
Für einmalige, neue Ausgaben passt der Gemeinderat den Wert der Finanzkompetenz an 
die Aktivierungsgrenze an. So muss der Gemeinderat für alle Investitionen bei der Gemein-
deversammlung einen Kredit verlangen. Beträge unter diesem Wert kann der Gemeinderat in 
der Erfolgsrechnung budgetieren. 
 
Finanzkompetenz für wiederkehrende neue Ausgaben: CHF 100'000 
Der Gemeinderat legt den Wert der Finanzkompetenz für wiederkehrende Ausgaben auf 
CHF 100'000 fest. Neue Ausgaben, hochgerechnet auf 10 Jahre oder auf die Laufzeit, die 
diesen Wert übersteigen, sind der Gemeindeversammlung in einem separaten Traktandum 
vorzulegen. Ausgaben, die innerhalb dieser Finanzkompetenz liegen, hat der Gemeinderat in 
der Erfolgsrechnung zu budgetieren. 
 
Art. 7 Gebundene Ausgabe 
Gewisse Ausgaben können nicht von der Gemeinde gestaltet werden, sei dies aus rechtli-
chen Gründen (gesetzliche Grundlage, Statuten, Vereinbarungen, Verträge usw.) oder aus 
Gründen der Dringlichkeit. Bei der rechtlichen Gebundenheit einer Ausgabe (Beitrag der 
Gemeinde an Ausgaben anderer Körperschaften oder privater Dritter) schafft das neue 
Recht keine veränderte Situation. Ist die Ausgabe wie vorstehend erwähnt jedoch dringlich, 
so ist die Ausgabe gebunden, denn die Gemeinde verfügt über keinen Handlungsspielraum 
in Bezug auf den Betrag und auf den Zeitpunkt der Verpflichtung. Es obliegt hingegen der 
Finanzkommission, sich zur Frage zu äussern, ob die Ausgabe tatsächlich gebunden ist, 
wenn der Betrag die Kompetenz des Gemeinderates nach Artikel 6 des Reglements über-
steigt. 
 
Art. 8 Zusatzkredit 
Bei den Zusatzkrediten handelt es sich um Kredite für Investitionsprojekte. Der Gemeinderat 
hat die Kompetenz einen Zusatzkredit zu gewähren, wenn die Überschreitung nicht mehr als 
10% und nicht mehr als CHF 100'000 ausmacht. Zusatzkredite die weniger als CHF 20'000 
betragen, liegen generell in der Kompetenz des Gemeinderates. 
Wird die Kompetenz des Gemeinderates überschritten sind die Arbeiten zu unterbrechen 
und der Zusatzkredit ist der Gemeindeversammlung möglichst rasch vorzulegen. 
 
 
Art. 9 Nachtragskredit: 10% des betreffenden Budgetkredits oder unter 5'000 Franken 
Wird ein Budgetkredit (ohne interne Verrechnungen und ohne Einlage und Entnahme aus 
Reserven bei Spezialfinanzierungen) um nicht mehr als 10% überschritten, oder liegt die 
Überschreitung unter 5'000 Franken, kann der Gemeinderat einen Nachtragskredit in Eigen-
kompetenz beschliessen. Liegt die Überschreitung darüber, ist er bei der Rechnungslegung 
auf eine Nachtragskreditliste zu setzen, die der Gemeindeversammlung zur Genehmigung 
vorgelegt wird. 
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Art. 10 Übrige Entscheidungskompetenzen des Gemeinderates 
Gemäss Artikel 67, Absatz 2 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden kann 
die Gemeindeversammlung die Zuständigkeit zur Vornahme bestimmter Geschäfte an den 
Gemeinderat delegieren. Dies wurde bereits bis anhin so gehandhabt. Anfangs jeder Legis-
laturperiode wurde diese Kompetenz von der Gemeindeversammlung dem Gemeinderat 
übertragen. 
Von der Kompetenz für Geschäfte im erwähnten Artikel hat der Gemeinderat bisher nur sel-
ten Gebrauch gemacht. Am ehesten kommt die Kompetenz gemäss Art. 67 Bst. j für kleinere 
Grundstückgeschäfte zur Anwendung (z.B. bei Strassenprojekten oder Korrekturen von Par-
zellengrenzen). Die Kompetenz trägt dazu bei, dass der Gemeinderat solche Geschäfte ra-
scher und ohne allzu grossen administrativen Aufwand erledigen kann. 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt die Annahme des Finanzreglements 
 
Traktandum 4 
Budget 2021 - Genehmigung 
 
Es ist das erste Budget nach HRM2. Der detaillierte Budgetbericht ist im Anhang beigelegt. 
 
Das Budget besteht aus der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung 
 
a) Erfolgsrechnung

Aufwand Ertrag
Gesamthaushalt CHF 4’489’403.00 CHF 4’611’205.00 
Ertragsüberschuss CHF 121’802.00 

Allgemeiner Haushalt CHF 3’882’822.00 CHF 3’917’104.00 
Ertragsüberschuss CHF 34’282.00 

SF Wasserversorgung CHF 262’093.00 CHF 259’251.00 
Aufwandüberschuss CHF 2’842.00 

SF Abwasserentsorgung CHF 258’998.00 CHF 347’270.00 
Ertragsüberschuss CHF 88’272.00 

SF Abfall CHF 85’490.00 CHF 87’580.00 
Ertragsüberschuss CHF 2’090.00  

 
b) Investitionsrechnung 

Ausgaben Einnahmen
Investionsausgaben CHF 2’512’000.00 
Investitionseinnahmen CHF 790’000.00 
Nettoinvestitionen CHF 1’722’000.00  

 
Antrag des Gemeinderates 
 
a) Der Gemeinderat beantragt die Annahme Budgets 2021 
b) Der Gemeinderat beantragt die Annahme des Investitionsbudgets 2021 
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Traktandum 5 
Verschiedenes 
 
5.1  Projektabrechnungen  
 
a) Ersatz Strassenbeleuchtungen 
 
Es wurden seit 2016 drei Projekte bewilligt. Die drei Projekt wurden insgesamt im budgetier-
ten Rahmen abgeschlossen. 
 
Kostenart Differenz
2016 - Sanierung 
Strassenbeleuchtung 
Oberdorf – Rotkreuz

CHF 35’786.25 CHF 35’000.00 CHF 786.25 

2017 - Sanierung 
Oeffentliche Beleuchtung 
Dorf – Unterdorf

CHF 23’411.45 CHF 25’000.00 CHF -1’588.55 

2018 - Oeffentliche 
Beleuchtung Teilersatz 
durch LED 35'000

CHF 34’670.80 CHF 35’000.00 CHF -329.20 

Total Projektkosten CHF 93’868.50 CHF 95’000.00 CHF -1’131.50 

Von der Gemeindeversammlung bewilligt am: 12.12.2016 CHF 35’000.00 
11.12.2017 CHF 25’000.00 
10.12.2018 CHF 35’000.00 

Rechnung Budget

 
Somit sind sämtliche Lampen in Rechthalten mit LED ausgestattet. Dadurch konnte erheb-
lich Energie gespart werden, z.B. im Perimeter Eichenweg konnte der Verbrauch von 43KW 
pro Tag auf 13 KW pro Tag gesenkt werden. Insgesamt sanken die Energiekosten von ca. 
CHF 6'000 auf CHF 3'000 pro Jahr (obwohl noch neue Lampen installiert wurden). 
 
b) Beitrag Sanierung Hartplatz Brügi 
 
Die Abrechnung des TSV Rechthalten sieht wie folgt aus: 
 
Kostenart Differenz
Ballspielplatten CHF 8’938.65 CHF 9’100.00 CHF -161.35 
Erd- und Belagsarbeiten 
(Unterbau) CHF 11’187.20 CHF 8’600.00 CHF 2’587.20 

Diverses (entfernen 
Altmaterial etc.) CHF 1’654.30 CHF 870.00 CHF 784.30 

Mehrwertsteuer 7.7% CHF - CHF 1’430.00 CHF -1’430.00 
Loterie Romande-Gelder 
an TSV CHF -4’720.00 CHF CHF -4’720.00 

Total Projektkosten CHF 17’060.15 CHF 20’000.00 CHF -2’939.85 

Von der Gemeindeversammlung am 10.12.2018 bewilligter Beitrag CHF 20'000

Rechnung Budget

 
Der Hartplatz Brügi wurde 2019 auf einer Grösse von rund 150m2 erstellt und wird seither 
rege benutzt. Die Gemeinde beteiligt sich mit CHF 17'060.15 an den Kosten gemäss Ab-
rechnung TSV. Der Kredit wird somit um CHF 2'939.85 unterschritten. 
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5.2 Aufnahme Jungbürger 
 
Der Gemeinderat freut sich Jungbürgerinnen und Jungbürger, welche 2020 ihren 
18. Geburtstag feiern dürfen, an der Gemeindeversammlung zu begrüssen. 
 
Es sind dies: 
Svenja Bächler, Alessandro Baumann, Zora Bielmann, Joël Buchs, Emanuel Fasel, 
Ramona Jungo, Carol Piller, Alissia Piller 
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 GEMEINDE RECHTHALTEN 
 
 
 

Finanzreglement 
 
 
Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Rechthalten 
 
Gestützt auf das Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden (GFHG) vom 22. März 2018 
(SGF 140.6); 
Gestützt auf die Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (GFHV) vom 14. 
Oktober 2019 (SGF 140.61), 
 
 
erlässt: 
 
 
Art. 1 Zweck 

Dieses Reglement hat zum Zweck, die für die Gemeindefinanzen wichtigen Parameter 
festzulegen, in Ergänzung der kantonalen Gesetzgebung betreffend diesen Bereich. 

 
Art. 2 Steuern (Art. 64 GFHG) 

Die Gemeindeversammlung legt die Steuerfüsse und –sätze mit separatem Entscheid fest. 
 
Art. 3 Aktivierungsgrenze der Investitionen (Art. 42 GFHG, Art. 22 GFHV) 

Investitionen werden aktiviert, wenn sie den Betrag von 20'000 Franken übersteigen. 
Investitionen unterhalb dieser Grenze werden in die Erfolgsrechnung eingestellt. 

 
Art. 4 Interne Verrechnungen (Art. 51 GFHG, Art. 26 GFHV) 

Für Aufgaben ohne Bezug zu einer Spezialfinanzierung beträgt der Schwellenwert für die 
Pflicht, eine interne Verrechnung vorzunehmen, 5'000 Franken. 

 
Art. 5 Rechnungsabgrenzungen (Art. 13 und 40 Abs. 1 Bst. b GFHG) 

1 Der Schwellenwert für die Pflicht, eine aktive oder passive Rechnungsabgrenzung 
vorzunehmen, beträgt 1'000 Franken. 
2 Aktive oder passive Rechnungsabgrenzungen, die jedes Jahr an einem anderen Stichtag 
als dem 31. Dezember anfallen und deren Beträge regelmässig sind, werden nicht 
verbucht. 

 
Art. 6 Finanzkompetenzen des Gemeinderats (Art. 67 Abs. 2, Satz 1 GFHG) 

 Neue Ausgabe (Art. 33 Abs. 1 Bst. a GFHV) 
1 Unter Vorbehalt der Deckung durch einen ausreichenden Budgetkredit ist der 
Gemeinderat ermächtigt, eine neue einmalige Ausgabe zu beschliessen, wenn sie den 
Betrag von 20'000 Franken nicht übersteigt. Auch ist er ermächtigt, neue wiederkehrende 
Ausgaben zu beschliessen, wenn sie den Betrag von 100'000 Franken für die gesamte 
Laufzeit nicht übersteigen. Artikel 10 bleibt vorbehalten. 
2 Bei wiederkehrenden Ausgaben ist die gesamte voraussichtliche Dauer der Verpflichtung 
massgebend. Kann diese Dauer nicht bestimmt werden, gilt eine Zeitspanne von 10 Jahren. 

 
 

Seite 6 von 53                   



 

 

Art. 7 Gebundene Ausgabe (Art. 73 Abs. 2 Bst. e GFHG) 
1 Der Gemeinderat ist zuständig, die gebundenen Ausgaben zu beschliessen. 
2 Übersteigt der Betrag einer solchen Ausgabe die Finanzkompetenz gemäss Artikel 6 
dieses Reglements, nimmt die Finanzkommission zur Frage Stellung, ob es sich um eine 
gebundene oder eine neue Ausgabe handelt (Art. 72 Abs. 3 GFHG). 

 
Art. 8 Zusatzkredit (Art. 33 GFHG, Art. 33 GFHV) 

1 Der Gemeinderat ist ermächtigt, einen Zusatzkredit zu beschliessen, sofern dieser 10%, 
aber nicht mehr als 100'000 Franken, des betreffenden Verpflichtungskredits nicht 
übersteigt oder unter der Bedingung, dass der Betrag des Zusatzkredits unter 20'000 
Franken liegt. 
2 Übersteigt der Zusatzkredit den Betrag nach Absatz 1, ersucht der Gemeinderat 
unverzüglich um einen Zusatzkredit vor Eingehen der neuen Verpflichtung. Artikel 7 Abs. 2 
dieses Reglements ist analog anwendbar. 

 
Art. 9 Nachtragskredit (Art. 36 Abs. 3 GFHG, Art. 33 GFHV) 

1 Der Gemeinderat ist ermächtigt, einen Nachtragskredit zu beschliessen, sofern dieser 
10% des betreffenden Budgetkredits nicht übersteigt oder unter der Bedingung, dass der 
Betrag des Nachtragskredits unter 5'000 Franken liegt. 
2 Erträgt hingegen ein Aufwand oder eine Ausgabe ohne nachteilige Folgen für die 
Gemeinde keinen Aufschub oder handelt es sich um eine gebundene Ausgabe, so ist der 
Gemeinderat dafür zuständig, die Kreditüberschreitung zu beschliessen. Artikel 7 Abs. 2 
dieses Reglements ist analog anwendbar. 
3 Kreditüberschreitungen sind ferner zulässig für Aufwand und Ausgaben, denen im 
gleichen Rechnungsjahr entsprechende sachbezogene Erträge und Einnahmen 
gegenüberstehen. 
4 Der Gemeinderat erstellt eine begründete Liste aller Geschäfte, deren Überschreitung die 
in Absatz 1 festgelegten Grenzen übersteigen, und unterbreitet diese spätestens beim 
Vorlegen der Rechnung gesamthaft der Gemeindeversammlung zur Genehmigung. 

 
Art.10 Übrige Entscheidungskompetenzen des Gemeinderats 

(Art. 67 Abs. 2, Satz 2 GFHG, Art. 100 GG) 
1 Der Gemeinderat verfügt über die Entscheidungskompetenz in den folgenden Bereichen 
bis zu einem Höchstbetrag der Finanzkompetenz von 20'000 Franken pro Geschäft 
gemäss Art. 6: 

a)  Er beschliesst den Kauf, den Verkauf, den Tausch, die Schenkung oder die Teilung 
von Grundstücken, die Begründung beschränkter dinglicher Rechte und alle anderen 
Geschäfte, deren wirtschaftlicher Zweck dem eines Grundstückerwerbs oder einer 
Grundstückveräusserung gleichkommt. Die maximale Fläche pro Transaktion ist auf 
3'000 m2  beschränkt. 
b)  Er beschliesst die Übertragung von Aufgaben, die neue Ausgaben nach sich ziehen. 
c) Er beschliesst Vereinbarungen der Gemeinde mit Dritten, die neue Ausgaben nach 

sich ziehen. 
d)  Er beschliesst Bürgschaften und weitere Gutsprachen. 
e) Er beschliesst Darlehen und Beteiligungen, die bezüglich Sicherheit oder Ertrag nicht 

den üblichen Bedingungen entsprechen. 
f) Er beschliesst die Annahme einer Schenkung mit Auflage oder eines Vermächtnisses 

mit Auflage. 
2 Bei jedem Verkauf eines Grundstücks wählt der Gemeinderat die geeignetste Verkaufsart, 
unter möglichster Wahrung eines wirksamen Wettbewerbes. 
3 Die Gemeindeversammlung kann beschliessen, dem Gemeinderat für ein bestimmtes 
einzelnes Geschäft ausnahmsweise eine weitergehende Kompetenz einzuräumen. 
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4 Die von der Gemeindeversammlung am 20. Juni 2016 beschlossenen Delegationen 
werden aufgehoben. Der Gemeinderat kann jedoch entscheiden, dass eine bestimmte 
Delegation in Kraft bleibt, namentlich wenn das davon abhängende Geschäft noch nicht 
endgültig abgeschlossen ist. 

 
Art. 11 Verpflichtungskontrolle (Art. 32 GFHG) 

Der Gemeinderat führt die Kontrolle über die eingegangenen Verpflichtungen, die 
beanspruchten Kredite, die erfolgten Zahlungen und gegebenenfalls die Aufteilung der 
Rahmenkredite auf die Einzelvorhaben. 

 
Art. 12 Inkrafttreten 

Unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Direktion der Institutionen und der Land- und 
Forstwirschaft legt der Gemeinderat den Zeitpunkt des Inkrafttretens  dieses Reglements 
fest. 

 
 
Genehmigungen 
 
Durch den Gemeinderat beschlossen am 9.11.2020 
 
 
 
 
 
Gemeindeschreiber  Ammann 
Thomas Bielmann  Marcel Kolly 
 
 
Durch die Finanzkommission geprüft am 12.11.2020 
 
 
 
 
 
Sekretär  Präsident 
Reto Moser Beat Thalmann 
 
 
Durch die Gemeindeversammlung beschlossen am 
 
 
 
 
 
Gemeindeschreiber  Ammann 
Thomas Bielmann  Marcel Kolly 
 
 
 
Durch die Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft genehmigt am: 
Freiburg, 
 
 
 
 
 
Der Staatsrat, Direktor 
Didier Castella 

Seite 8 von 53                   



Finanzplan 2021 - 2026 
 
 
Generelle Bemerkungen 
 
Der Finanzplanes 2021 – 2026 ist der letzte der unter HRM1 erstellt wurde. Der Finanzplan 
wurde in mehren Schritten erstellt. Zuerst auf der Basis des Budgets von 2020. Die endgültige 
Version wurde mit Zahlen des Budgets 2021 korrigiert. 
Die Budgetzahlen 2021 wurden zurückgewandelt in HRM1. Als Basis dienten die Nettoabschrei-
bungen nach HRM2. Die Abschreibungen wurden aber wie unter HRM1 gesondert berechnet 
und in einem einzigen Konto ersichtlich dargestellt. Dies ermöglichte ein Simulieren der Auswir-
kungen der zu tätigenden Investitionen mit den vorhandenen Hilfsmitteln. 
 
Im vorliegenden Finanzplan sind die Aufwertung des Verwaltungsvermögens ab 2021 unter 
HRM2, die daraus resultierenden Nettoabschreibungen und ein Bezug von jährlich 
CHF 120'000 aus der Aufwertungsreserve berücksichtigt. 
 
Der Finanzplan sieht in den Jahren 2022 bis 2026 ein Plus zwischen CHF 50'000 und 
CHF 75'000 vor. 
 
Im Bereich Wasserversorgung werden in den nächsten Jahren grössere Kosten auf uns zu 
kommen, sowohl gemeindeintern als auch regional. 
 
Alle zukünftigen Projekte ab 2021 sind mit einer Schuldverzinsung von 1.25% - 2.0% berechnet. 
Die vorhandenen längerfristigen Kredite sollten ausreichen, um die geplanten Investitionen fi-
nanzieren zu können. Insgesamt sollte also der Aufwand für die Zinsen im heutigen Rahmen 
bleiben. 
 
Steuern 
Bei den Steuern der natürlichen Personen gehen wir von einer Zunahme von 2% pro Jahr aus. 
Die finanziellen Auswirkungen von COVID-19 und der Steuersenkung des Kantons (indirekt 
durch Erhöhung der Abzüge) sind schwer abschätzbar. Sollten z.B. die Auswirkungen von CO-
VID-19 auf die Erträge aus den Vermögenszinsen auf Rechthalten nicht den befürchten Ein-
bruch haben, würde dies den Ertragsüberschuss erhöhen. 
 
Investitionsplanung 2021 - 2026 
 
Der Investitionsplan enthält die Nettoinvestitionskosten. Projekte, die bereits bewilligt sind, je-
doch 2021 noch Investitionsbedarf haben, sind ebenfalls enthalten. Im Bereich Wasserversor-
gung ist erneut für 2021 der Anteil Rechthaltens an der Sanierung der Fassung und am Ausbau 
des Pumpwerks Spitz enthalten. Da sich die Realisierung mehrfach verzögerte, wurde der Be-
trag erneut im Investitionsbudget aufgenommen. Im Bereich Abwasser ist das Teilprojekt An-
schluss Wolfeich noch im Investitionsplan. Die weiteren geplanten Projekte werden im Verlaufe 
2021 nochmals überprüft und allenfalls neu priorisiert. 
 
Die aufgenommenen Projekte im Bereich Strassensanierung wurden zusammen mit den Pro-
jekten für die ARA-Sanierungen/Ausbauten im Verlaufe 2020 überprüft und koordiniert.  In den 
Folgejahren wird der Strassenausbau auf seine Dringlichkeit und finanzielle Machbarkeit erneut 
überprüft werden. 
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Investitionsplan Zusammenfassung 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026
Schulhaus - Turnhalle - 615’000 - 250’000 300’000 - 
Gemeindestrassen 360’000 250’000 100’000 100’000 200’000 100’000 
Wasserversorgung 830’000 470’000 700’000 100’000 270’000 400’000 
Abwasserbeseitigung 350’000 350’000 700’000 100’000 - - 
Gewässerverbauungen 7’000 - - 10’000 5’000 16’000 
Gemeindeeigene Gebäude 150’000 - - 600’000 - - 

Total 1’697’000 1’685’000 1’500’000 1’160’000 775’000 516’000  
 
Geplante Investitionen 
 
Wasser: 

Wasserfassung / Renovation Spitz 750’000.00 2021 
Ringschliessung Oberdorf neue Leitung 80’000.00 2021 
Neue Verbindung vom Reservoir Bergli zur Transport-
leitung St.Ursen 

220’000.00 2022 

Entenmoos Süd - alte Eternitleitung aufheben 50’000.00 2022 
Entenmoos Nord - Ersetzen bestehende Eternitleitung 200’000.00 2022 
Sanierung Reservoir Bergli - Vergrösserung 
Reservoir Bergli oder Anteil an Reservoir Weid 

450’000.00 2023 

Stadtgasse - Ersetzen bestehende Eternitleitung 250’000.00 2023 
Gässli - Ersetzen alte Eternitleitung 100’000.00 2024 
Wasserzähler ersetzen 120’000.00 2025 
Unterdorf - Ersetzen alte Eternitleitung 150’000.00 2025 
Hauptleitung Dorf - neue Linienführung nach 
Reservoir,  Sanierung Leitungen Oberdorf 

400’000.00 2026 

 
Abwasser: 

Anschluss Bergli/Wolfeich (Teil Wolfeich) 350’000.00 2021 
GEP Trennsystem Entenmoos 350’000.00 2022 
Schmutzwasser Gruholz 700’000.00 2023 
GEP Sanierung Winkel 100’000.00 2024 

 
Strassen 

Parkplatz Pfarrmattli 410’000.00 2021 
Strasse Entenmoos Kapelle, Dürrenbühl 250’000.00 2022 
Strasse Stadtgasse 100’000.00 2023 
Strasse Weid 100’000.00 2024 
Strasse Gruholz 100’000.00 2025 
Umbau / Neubau Werkhof 100’000.00 2025 
Diverse Strassen 100’000.00 2026 

 
Diverses: 

WBU Moosbach Anteil Rechthalten 7’000.00 2021 
Landi Isolation - Wärmeanschluss 150’000.00 2021 
Planung UG Schulhaus 15’000.00 2022 
Dach Lüftung Turnhalle 600’000.00 2022 
WBU Moosbach Anteil Rechthalten 10’000.00 2024 
Umbau Gemeindehaus 600’000.00 2024 
Schulhaus UG 250’000.00 2024 
WBU Moosbach Anteil Rechthalten 5’000.00 2025 
Schulhaus Sanierung Aussenwände 300’000.00 2025 
WBU Moosbach Anteil Rechthalten 16’000.00 2026 
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Rechnung 2019  Budget 2020 Budget 2021 FPL 2022 FPL 2023 FPL 2024 FPL 2025 FPL 2026 Ø Veränd.

AUFWAND

VERWALTUNG 459’486 482’180 583’000 567’451 570’926 574’425 577’948 581’495 0.0 %
OEFFENTL. SICHERHEIT 112’984 116’578 126’893 128’992 131’126 133’298 135’507 137’754 1.7 %
BILDUNG 1’286’746 1’303’890 1’257’500 1’268’126 1’278’857 1’289’695 1’300’641 1’311’696 0.8 %
KULTUR & FREIZEIT 113’368 116’110 125’000 126’215 127’442 128’681 129’932 131’195 1.0 %
GESUNDHEIT 354’636 388’125 392’100 396’600 401’174 405’821 410’545 415’345 1.2 %
SOZIALE WOHLFAHRT 551’697 585’610 605’990 615’853 625’892 636’108 646’505 657’087 1.6 %
VERKEHR & UEBERMIT. 232’852 259’720 281’005 283’900 286’827 289’784 292’772 295’792 1.0 %
UMWELT & RAUMORD. 721’102 720’250 684’471 714’170 745’265 777’824 811’919 847’625 4.4 %
VOLKSWIRTSCHAFT 6’004 13’170 9’230 9’415 9’603 9’795 9’991 10’191 2.0 %
FINANZEN 847’216 439’610 392’301 447’434 506’364 543’255 592’635 629’101 10.0 %

TOTAL AUFWAND 4’686’091 4’425’243 4’457’490 4’558’156 4’683’475 4’788’686 4’908’395 5’017’282 2.4 %

ERTRAG

VERWALTUNG 18’522 16’150 17’200 17’372 17’546 17’721 17’898 18’077 1.0 %
OEFFENTL. SICHERHEIT 21’474 26’300 30’500 30’805 31’113 31’424 31’738 32’056 1.0 %
BILDUNG 39’996 37’615 29’580 29’876 30’175 30’476 30’781 31’089 1.0 %
KULTUR & FREIZEIT 10’396 - 1’000 1’010 1’020 1’030 1’041 1’051 0.0 %
GESUNDHEIT - - - - - - - - 0.0 %
SOZIALE WOHLFAHRT 8’093 9’770 1’175 1’187 1’199 1’211 1’223 1’235 1.0 %
VERKEHR & UEBERMIT. 35’733 28’000 23’800 24’276 24’762 25’257 25’762 26’277 2.0 %
UMWELT & RAUMORD. 699’256 684’420 643’032 671’947 702’243 733’988 767’253 802’113 4.5 %
VOLKSWIRTSCHAFT 800 - 1’000 1’020 1’040 1’061 1’082 1’104 0.0 %
FINANZEN 3’900’507 3’635’979 3’744’485 3’833’234 3’918’026 4’021’139 4’092’582 4’175’300 2.2 %

TOTAL ERTRAG 4’734’776 4’438’234 4’491’772 4’610’727 4’727’124 4’863’308 4’969’361 5’088’302 2.5 %

ERGEBNIS 48’685 12’991 34’282 52’571 43’648 74’623 60’967 71’020 

Finanzplan 2021 - 2026 - Erfolgsrechnung
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1 AUF EINEN BLICK (MANAGEMENT SUMMARY) 

1.1 UEBERSICHT ERGEBNIS  
Nach Gesetz im Kanton Freiburg muss das Ergebnis des allgemeinen Haushalts von der 
Gemeindeversammlung genehmigt werden. Das Ergebnis der Spezialfinanzierungen wird über 
die Sachgruppe 3510/4510 mit dem jeweiligen Fonds der Sonderrechnung ausgeglichen. 

 

1.2 KOMMENTARE 
• Gesamtergebnis: 

Der Gesamthaushalt schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 121’802.  Der 
allgemeine Haushalt schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 34’282. Die 
Spezialfinanzierungen schliessen mit einem Mehrertrag von CHF 87'250. Dieser setzt sich 
aus einem Aufwandüberschuss der Wasserversorgung (CHF -2'842), einem 
Ertragsüberschuss der Abwasserentsorgung (CH 88'272 und einem Ertragsüberschuss aus 
der Abfallentsorgung (CHF 2'090) zusammen. 
 

• Entnahme Aufwertungsreserve 
Zur Korrektur des höheren Abschreibungsaufwandes aufgrund der Neubewertung der 
Anlagen für HRM2 wird eine Entnahme von 120'000 CHF aus der Aufwertungsreserve ins 
Budget aufgenommen. 
 

• Steuern 
Drei Gründe haben zur Beibehaltung des aktuellen Steuersatzes geführt 
- die ungewisse Situation mit COVID-19 und deren finanzielle Auswirkungen 
-  die ungewisse Auswirkung der vom Grossrat beschlossenen Steuersenkungen 
 per 2021 auf die Gemeinde Rechthalten 
-  Unsicherheiten in der Bewertung und der Einfluss auf das Gesamtergebnis 
 durch Umstellung auf HRM2 
 

• Personal 
Mehrkosten durch folgende Gründe 
- Zusätzliche 20 Stellenprozente 
- Parallelitäten bei Einführung neue Finanzverwalterin 
 

• Sachaufwand 
 Hauptgründe für zusätzlichen Aufwand von ca. CHF 80'000 : 

- Aufwand in Spezialfinanzierungen ARA/Wasser 
- Externer Support (HRM2 + Wechsel Finanzverwalterin) 
- Not Beleuchtung Schulhaus + Beleuchtung Schulzimmer 
 

• Investitionen 
- Nettoinvestitionen CHF 1'7222'000.-- 
- Neu zu bewilligende Investitionen CHF 980'000.-- 

Ergebnis
Gesamthaushalt

121’802.00 

Ergebnis
Allgemeiner Haushalt

34’282.00

Ergebnis 
Spezialfinanzierungen

87’520.00

Ergebnis
Wasserversorgung

-2’842.00 

Ergebnis
Abwasserentsorgung

88’272.00

Ergebnis
Abfallentsorgung

2’090.00
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2 RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE HARMONISIERTES RECHNUNGSLEGUNGSMODELL 2 
(HRM2) 

2.1 ALLGEMEINES 
Das Budget 2021 wurde erstmals nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2, Gesetz über 
den Finanzhaushalt der Gemeinden (GFHG, SGF 140.6) und der Verordnung über den 
Finanzhaushalt der Gemeinden (GFHV 140.61) erstellt. 
 
Gemäss den Übergangs- und Umsetzungsbestimmungen der Verordnung über den 
Finanzhaushalt (Art. 40 (GFGV)) muss das neue Recht spätestens ab dem 1. Januar 2022 an-
gewendet werden. 

2.2 TERMINOLOGIE 
Mit HRM2 werden unter anderem folgende bisherigen Begriffe durch neue ersetzt: 
 

2.3 KONTENPLAN 
Der Kontenplan nach HRM2 ist umfangreicher und detaillierter als der 
bisherige HRM1-Kontenplan. 
Die Konto-Nummerierung wurde ebenfalls erweitert: 
 
Bilanzkonti bisher:  4-stellig und zweistellige Laufnummer 
 neu:  5-stellig mit zweistelliger Laufnummer 
Funktionen bisher:  3-stellig 
 neu:  4-stellig 
Sachgruppen bisher:  3-stellig 
 neu:  4-stellig 

  

HRM1 HRM2 
• Bestandesrechnung • Bilanz 
• Laufende Rechnung • Erfolgsrechnung 
• Voranschlag • Budget 
• Voranschlagskredite • Budgetkredite 
• Eigenkapital • Bilanzüberschuss 
• Rechenschaftsbericht • Geschäftsbericht 
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2.4 VERWALTUNGSVERMÖGEN - ABSCHREIBUNGEN 

2.4.1 Verwaltungsvermögen 
 

 Provisorisches
Verwaltungs

vermögen (HRM1)
 vor Aufwertung 

am 31.12.2020 

 Provisorisches
Verwaltungs

vermögen
berechnet nach 

"HRM2" am 
31.12.2020 

 Neubewertungs
Gewinne

Einlage  in 
Aufwertungs-

reserve per 
31.12.2020 

 provisorische
Abschreibungen 

2020 

 Jährliche 
Abschreibung 

HRM2 ab 
1.1.2021 

 Differenz
Abschreibung

HRM1 -
HRM2 

Total 4’956’911.20CHF 9’210’876.52CHF 4’253’965.32CHF 228’088.23CHF 259’457.41CHF 31’369.18CHF 
VV SF Wasserversorgung 72’355.96CHF 198’194.01CHF 125’838.05CHF 10.04CHF -7’112.37CHF -7’122.41CHF 
VV SF Abwasserentsorgung 1’178’944.90CHF 2’386’799.86CHF 1’207’854.96CHF 48’362.00CHF -5’296.71CHF -53’658.71CHF 
VV SF Kehrichtentsorgung -CHF -CHF -CHF -CHF -CHF -CHF 
Verwaltungsvermögen 
AllgemeinerHauhalt 3’705’610.34CHF 6’625’882.65CHF 2’920’272.31CHF 179’716.19CHF 271’866.49CHF 92’150.30CHF 

 
 
Das am 1.1.2021 bestehende Verwaltungsvermögen wird zu Buchwerten in HRM2 
übernommen. Im übernommenen Verwaltungsvermögen sind auch die Anteile an der OS und 
am Pflegeheim Maggenberg enthalten. Die Entstehung und der Unterhalt der Anlagen wurden 
anschliessend über die letzten 20 Jahre untersucht und nach HRM2-Grundsätzen neu bewertet. 
 
Die Neubewertungsgewinne werden in der Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen im 
Eigenkapital passiviert. 
 
Die provisorische Aufwertungsreserve des Verwaltungsvermögens beträgt: 2'920'272.31 
Das provisorische Verwaltungsvermögen per 31.12.2020 beträgt 6'625'882.65. 

2.4.2 Abschreibungen 
Die Aufwertungsreserve des Verwaltungsvermögens wird in zehn Jahren aufgelöst und kann zur 
Kompensation des Aufwandes bei den Abschreibungen verwendet werden. 
 
Die voraussichtliche Aufwertungsreserve beträgt am 01.01.2021 CHF 2'920'272.31. 
Der Gemeinderat geht von einem jährlichen Entnahmebetrag von CHF 120'000 aus. Der nach 10 
Jahren verbleibende Teil wird ins Eigenkapital übernommen. Im Jahr 2021 können noch 
Wertberichtigungen an einzelnen aktivierten Anlagen vorgenommen werden 

2.4.3 Spezialfinanzierungen 
Der Neubewertungsgewinn bei den Spezialfinanzierungen wird gänzlich auf das jeweilige 
Bilanzkonto des Werterhalts gebucht. 

2.4.4 Zusätzliche Abschreibungen 
Zusätzliche freie Aschreibungen sind unter HRM2 nicht mehr möglich. 

2.5 INVESTITIONSRECHNUNG / AKTIVIERUNGSGRENZE 
Gemäss Vorschlag des Gemeinderates und der Finanzkommission ist im von der 
Gemeindeversammlung zu genehmigenden Finanzreglement ein Betrag von CHF 20'000 
vorgesehen. 

2.6 ÜBERGANG HRM1 - HRM2 (VERGLEICH ZUM VORANSCHLAG 2020) 
Ein Vergleich mit dem Voranschlag 2020 oder der Jahresrechnung 2019 ist wegen der 
unterschiedlichen Kontenstruktur nicht detailliert möglich. 
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3 ERLÄUTERUNGEN 

3.1 ALLGEMEINES 

3.2 STEUERN 
Der Gemeinderat hat eine Senkung des Steuersatzes geprüft. Drei Gründe haben ihn dazu 
bewogen der Gemeindeversammlung keine Steuersenkung zu beantragen. 
 
a) COVID-19 

Die Auswirkungen der Pandemie auf die Finanzen können zum heutigen Zeitpunkt nicht 
geschätzt werden. Es ist unbekannt, wie gross der Aufwand für die zu treffenden 
Massnahmen sein wird. 
Ebenfalls unbekannt sind die Lohneinbussen. Diese werden zwar grösstenteils abgegolten, 
aber ein Teil bleibt. Auch ist unbekannt wie sich die Einschränkungen auf das Gehalt von 
Arbeitnehmenden mit variablem Lohnanteil auswirkt.   

b) Steuersenkungen Kanton Freiburg 
Gemäss Berechnungen des Kantos sollten die Senkungen für alle Gemeinden eine Einbusse 
von 26.2 Millionen Franken zur Folge haben. Später kommen noch 8.6 Millionen Franken für 
Deblockierung der Abzugsbeschränkung für die Krankenkassenprämien hinzu. Die 
Auswirkungen dieser Massnahmen auf Rechthalten sind nicht definitiv absehbar. Bei den 
Berechnungen des Kantons über die voraussichtlichen Steuereinnahmen wurden diese 
Massnahmen mit einbezogen. 
 

c) Einführung HRM2 
Im Verlaufe des Jahres 2021 muss die definitive Höhe der Entnahme aus den 
Aufwertungsreserven definiert werden. Dies kann Auswirkungen auf den Finanzhauhalt 
haben. 
 

Die Situation muss für das Budget 2022 neu beurteilt werden. 

3.3 GEBÜHREN 
Die Gebühren für Wasser, Abwasser und Abfall bleiben 2021 unverändert. 

3.3.1 Wasser 
 
Benützungsgebühren 2021 2020
Abonnement Art. 26 pro Haushalt CHF 50.-- CHF 50.--
Zählermiete Art. 27 bis 1½ Zoll CHF 20.-- CHF 20.-- 

ab 1¾ Zoll CHF 60.-- CHF 60.-- 
Wasserpreis Art. 28 pro m3 CHF 1.30 CHF 1.30
Brandschutzgebühr Art. 29 pro Wohnung

oder Gebäude
CHF 30.-- CHF 30.--

 
 
Anschlussgebühren 2021 2020
Wasser für den Bau Art. 212 pro m2 Geschossfläche CHF 2.-- CHF 2.--
Wasserentnahme 
ab Hydranten Art. 213 pauschal CHF 100.-- CHF 100.--

Anschlussgebühren
a) bebauter Grund  Art. 221 pro m2 Geschossfläche CHF 15.-- CHF 15.--
b) Vergrösserung / Umbau Art. 23 pro m2 Geschossfläche CHF 15.-- CHF 15.--
Schwimmbäder Art. 23 pro m3 Inhalt CHF 15.-- CHF 15.--

Nicht überbaute aber 
anschliessbare Grundstücke 
in der Bauzone

Art. 242 pro m2 Grundstück x 0.4
davon die Hälfte

CHF 15.-- CHF 15.--
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3.3.2 Abwasser 
 
Benützungsgebühren
Grundgebühren 2021 2020
a) Abwasser öffentliche 
 Gebäude Art. 333 pro Wohnung CHF 50.- CHF 50.- 
b) Schmutzwasser Art. 334 pro Wohnung CHF 110.-- CHF 110.--
c) Meteorwasser Art. 338 pro Fläche * ÜBZ CHF 0.60/m2 CHF 0.60/m2

Verbrauchsgebühr Art. 341 pro m3 CHF 2.70 CHF 2.70  
 
Anschlussgebühren 2021 2020
Überbaute Grundstücke
Pauschalbeitrag Art. 241 je Wohnung, Studio, 

Gewerbe
CHF 1'500.-- CHF 1'500.-- 

Zusätzliche Gebühr Art. 242 pro m2 überbaubare 
Fläche 

CHF 15.-- CHF 15.-- 

Vergrösserung oder Umbau Art. 26 je Wohnung, Studio, 
Gewerbe

CHF 1'500.-- CHF 1'500.-- 

Anschlüsse von nicht 
verschmutztem Abwasser

Art. 27 pro m2 überbaubare Fläche CHF 15.-- CHF 15.-- 

Erschliessungsbeitrag Art. 28 pro m2 überbaubare 
Fläche

CHF 20.-- CHF 20.-- 

 
 

3.3.3 Abfall 
 

2021 2020
Grundgebühr Art. 18 pro Haushalt und CHF 70.-- CHF 70.--

Gewerbebetrieb
Gebührenmarken Art. 18 35 Litersäcke (gelb) CHF 2.50 CHF 2.50

60 Litersäcke (grün) 
und nicht genormte 
Säcke bis max. 60l CHF 4.-- CHF 4.--
110 Litersäcke (blau) CHF 7.-- CHF 7.--
Normcontainer 800 Liter 
(rot, für einmalige
 Entleerung) CHF 35.-- CHF 35.--  
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3.4 ERFOLGSRECHNUNG 

3.4.1 Erläuterung zur Entwicklung Personalaufwand 
 
 30 Personalaufwand  Budget

 2021 
Budget 

2020
Rechnung 

2019
 30 Personalaufwand 711’780.00 640’925.00 70’855.00 11% 621’068.90
 300 Behörden und Kommissionen 93’480.00 68’280.00 25’200.00 37% 80’186.95
 301 Löhne des Verwaltungs- und 
 Betriebspersonals

470’025.00 431’515.00 38’510.00 9% 420’505.70

 304 Zulagen 3’470.00 2’440.00 1’030.00 42% 2’443.00
 305 Arbeitgeberbeiträge 121’315.00 107’430.00 13’885.00 13% 106’187.80
 309 Übriger Personalaufwand 23’490.00 31’260.00 -7’770.00 -25% 11’745.45

Veränderung

 
 
Die massgeblichen Gründe für die Zunahme des Personalaufwandes sind: 
• Verschiedene Personalwechsel 

Bisher waren die Finanzverwalterin zu 50% und eine Mitarbeiterin in der Verwaltung zu 
30% angestellt. Beide Personen verlassen die Gemeindeverwaltung. Der Gemeinderat hat 
dies zum Anlass genommen eine Finanzverwalterin zu 90%-100% anzustellen. 
Im Budget wurde ein Betrag als Platzhalter eingesetzt. Dieser Betrag umfasst auch den 
Parallelaufwand während der Einarbeitungszeit. 

• Brandschutzfachmann nimmt seine Tätigkeit im Jahre 2021 auf. 
• Behörden 

2020 verzichteten die Behörden auf einen Teil ihrer Honorare und Spesen zugunsten einer 
Legislaturreise. Dies entfällt im Jahre 2021. Für das 2021 wurden die Honorare des 
Gemeinderates minim angepasst und die Spesen erhöht. Die Ansätze für die 
Kommissionsmitglieder und Stimmenzähler wurden den Verhältnissen angepasst. 

• Arbeitgeberbeiträge 
Die Erhöhung beruht auf den zusätzlichen Stellenprozenten und der PK-Pflicht aller 
Angestellten. 

3.4.2 Erläuterung zur Entwicklung Sachaufwand 
 
 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  Budget

 2021 
Budget 

2020
Rechnung 

2019
 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 843’530.00 763’340.00 80’190.00 11% 704’122.73
 310 Material- und Warenaufwand 133’570.00 135’970.00 -2’400.00 -2% 127’239.01
 311 Nicht aktivierbare Anlagen 37’560.00 76’920.00 -39’360.00 -51% 93’389.02
 312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 80’750.00 81’470.00 -720.00 -1% 73’318.25
 313 Dienstleistungen und Honorare 244’755.00 185’480.00 59’275.00 32% 178’169.72
 314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 224’910.00 202’210.00 22’700.00 11% 149’120.75
 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 50’465.00 30’690.00 19’775.00 64% 28’502.43
 316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten 8’650.00 7’520.00 1’130.00 15% 6’419.05
 317 Spesenentschädigungen 34’550.00 33’760.00 790.00 2% 30’080.70
 318 Wertberichtigungen auf Forderungen 2’000.00 2’000.00 0.00 0% 12’380.50
 319 Verschiedener Betriebsaufwand 26’320.00 7’320.00 19’000.00 260% 5’503.30

Veränderung

 
 
Gründe für den Mehraufwand: 
• Mehr Spesen für den Gemeinderat durch Anpassung des Reglements (ca. CHF 4'000) 
• Externe Beratung für Restarbeiten HRM2 und Ablösung Finanzverwalterin (ca. CHF 20'000) 
• Mehraufwand im Bereich der Spezialfinanzierungen (vor allem ARA und Wasser) 

(ca. CHF 21'000) 
• Sanierung von Bushaltestellen (ca. CHF 14'000) 
• Installationen im Schulhaus (Notbeleuchtung, Schulzimmerbeleuchtung) (ca. CHF 17'000) 
• Ersatz des Parketts im Schürli (ca. CHF 5'000) 
• Porti für die Legislative (Wechsel Sachgruppe) (ca. CHF 4'000) 
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3.4.3 Erläuterung zur Entwicklung Steuerertrag 
 
 40 Fiskalertrag  Budget

 2021 
Budget 

2020
Rechnung 

2019
40 Fiskalertrag 3’177’530.00 3’137’380.00 40’150.00 1% 3’381’561.40
 400 Direkte Steuern natürliche Personen 2’760’250.00 2’720’000.00 40’250.00 1% 2’790’952.65
 401 Direkte Steuern juristische Personen 21’500.00 21’600.00 -100.00 0% 93’498.70
 402 Übrige Direkte Steuern 391’000.00 391’000.00 0.00 0% 494’060.05

Veränderung

 
 
Steuern Detail  Budget

 2021 
 Budget 

2020 
 Rechnung 

2019 
9100.4000.01 Einkommenssteuern 2’465’000.00 2’390’000.00 75’000.00  3% 2’395’271.10  
9100.4000.30 Steuern auf Kapitalleistung 
Rechnungsjahr

40’000.00 60’000.00 -20’000.00 -33% 97’241.40 

9100.4000.31 Steuern auf Kapitalleistung 
frühere Jahre

20’000.00 - 20’000.00 

9100.4001.01 Vermögenssteuern 215’000.00  250’000.00  -35’000.00  -14% 279’089.30  
9100.4002.01 Quellensteuern 20’000.00  20’000.00  -  0% 19’350.85  
9100.4010.01 Gewinnsteuern juristische P 20’000.00  20’000.00  -  0% 69’729.45  
9100.4011.01 Kapitalssteuern  juristische P 1’500.00  1’600.00  -100.00  -6% 23’769.25  
9101.4021.01 Liegenschaftssteuern 330’000.00 330’000.00 - 0% 357’749.40 
9101.4022.01 Grundstückgewinnsteuern 20’000.00 20’000.00 - 0% 79’141.75 
9101.4023.01 Handänderungssteuern 40’000.00 40’000.00 - 0% 57’168.90 
9101.4024.01 Erbschafts- und Schenkung 1’000.00  1’000.00  -  0% -  
9101.4032.01 Steuern auf Spielautomaten 200.00 200.00 - 0% 200.00 
9101.4033.01 Hundesteuern 4’580.00 4’580.00 - 0% 2’850.00 

Veränderung

 
 
Als Berechnungsbasis diente die Steuerstatistik vom 30.6.2020 für das Jahr 2018 
 
• Einkommenssteuer 

Gemäss Hochrechnung des Kantons wird mit einer Zunahme von insgesamt 3.5% zwischen 
2018 und 2021 gerechnet. Für die Periode 2019-2020 wird mit keiner Zunahme und für die 
Periode 2020-2021 mit einer Zunahme von 1.1% gerechnet. Das Budget 2021 basiert auf 
den kantonalen Berechnungen. Diese beinhalten die vom Grossen Rat beschlossenen 
Steuersenkungen. 
Bei der Steuerstatistik für 2018 haben wir festgestellt, dass die Einkommensteuern 
zwischen 2017 und 2018 gemäss Statistik um 6.97% zugenommen haben. Prognostiziert 
waren 2.5%. Dies ist auch der Grund, dass die Einkommensteuern für 2021 mit einer 3%igen 
Zunahme gegenüber 2020 im Budget aufgenommen wurden. 
 

• Vermögenssteuer 
Der Kanton geht bei seinen Berechnungen von einer Abnahme der Vermögenssteuer von 
16.5% aus. Dies wurde so ins Budget 2021 übernommen. 
 

• Juristischen Personen 
Der Kanton geht bei seinen Berechnungen von einer Abnahme von 14.2% bei der 
Gewinnsteuer und einer Abnahme von 9.1% bei der Kapitalsteuer für das Jahr 2021 aus. Da 
bei den Zahlen von 2018 die Unternehmenssteuerreform auch noch nicht berücksichtigt 
ist, haben wir basierend auf den berechneten Werten des Budgets 2020 und den Zahlen 
der Rechnung 2019 budgetiert. 
 

• Restlichen Steuern 
Die Restlichen Steuern wurden auf dem Niveau von 2021 belassen. Die Kapitalleistungen 
wurden auf zwei Jahre aufgeteilt. Die Kapitalleistungen verändern sich von Jahr zu Jahr sehr 
stark. Der Gemeinderat hat einen Mittelwert von insgesamt CHF 60'000 angenommen. 
Dieser Wert wird in den kommenden Jahren jeweils zu überprüfen sein. 
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3.4.4 Erläuterungen zum Finanzausgleich 
 
462 Interkommunaler Finanzausgleich  Budget

 2021 
Budget 

2020
Rechnung 

2019
 9300.4621.01 Bedarfsausgleich 42’845.00 45’824.00 -2’979.00 -7% 47’034.00
 9300.4622.01 Ressourcenausgleich 228’059.00 232’269.00 -4’210.00 -2% 232’683.00

Veränderung

 
 
• Ressourcenausgleich: 

Insgesamt hat der zur Verfügung stehende Betrag um 3.11 %, auf CHF 31'618'375.00 
zugenommen. 
Der Steuerpotentialindex für Rechthalten ist auf 80.64 (2020: 79.47) gestiegen.  Dies führt 
zu einem tieferen Ressourcenausgleichsbetrag (Betrag pro Einwohner 2021: CHF 205.83 
2020: CHF 210.58). 

 

• Bedarfsausgleich: 
Insgesamt werden 50% der für den Ressourcenausgleich zur Verfügung stehenden Summe 
vom Kanton verteilt. Der Betrag für 2021 beträgt CHF 15'809'188. Der Bedarfsindex für 
Rechthalten ist 2021 leicht auf 96.15 gegenüber 98.43 im Jahre 2020 gesunken. Dies 
bedeutet, dass auch der Betrag sinkt. Für Rechthalten beträgt der Betrag pro Einwohner 
2021 CHF 38.67 (2020: CHF 41.54). 

3.5 INVESTITIONEN 
 
Investitionen Brutto

Investition
Beteiligung Netto

Investition
Planung Schulhausrenovation 19 (UG) 15’000.00 15’000.00 bewilligt 2014
Anschluss Bergli/Wolfeich (Teil Wolfeich) 350’000.00 350’000.00 bewilligt 2017
WBU Mossbach Anteil Rechthalten 7’000.00 7’000.00 bewilligt 2018
Parkplatz Pfarrmattli 410’000.00 410’000.00 bewilligt 2020
Wasserfassung / Renovation Spitz 1’500’000.00 750’000.00 750’000.00 neu
Landi Isolation - Wärmeanschluss 150’000.00 150’000.00 neu
Ringschliessung Oberdorf-neue Leitung; 120 m 80’000.00 80’000.00 neu  

Erläuterungen zum Investitionsprogramm 
• Landi Isolation – Wärmeanschluss 

Falls die Landi einem anderen Verwendungszweck zugeführt wird, müssen diese 
Arbeiten vorgenommen werden. 

• Wasser neue Ringerschliessungsleitung für das Oberdorf 

4 ERGEBNIS 

4.1 ALLGEMEINE ÜBERSICHT 
 

Budget
2021

Budget
2020

Rechnung
2019

Jahresergebnis ER Gesamthaushalt 121’802.00 103’221.00 192’745.27
Jahresergebnis ER Allgemeiner Haushalt 34’282.00 12’991.00 48’684.81
Jahresergebnis gesetzliche Spezialfinanzierungen 87’520.00 90’230.00 144’060.46
Steuerertrag natürliche Personen 2’760’250.00 2’720’000.00 2’790’952.65
Steuerertrag juristische Personen 21’500.00 21’600.00 93’498.70
Liegenschaftssteuer 330’000.00 330’000.00 357’749.40
Nettoinvestitionen 1’722’000.00 2’624’535.00 -288’237.40  
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4.2 ÜBERSICHT GESAMTERGEBNIS GEMEINDE 

4.2.1 Erfolgsrechnung 
 
Betrieblicher Aufwand CHF 4’421’993.00 
Betrieblicher Ertrag CHF 4’430’745.00 
Ertrag aus Betrieblicher Tätigkeit CHF 8’752.00 

Finanzaufwand CHF 67’410.00 
Finanzertrag CHF 60’460.00 
Ergebnis aus Finanzierung CHF -6’950.00 

Operatives Ergebnis CHF 1’802.00 

Ausserordentlicher Aufwand CHF - 
Ausserordentlicher Ertrag CHF 120’000.00 
Ausserordentlicher Ergebnis CHF 120’000.00 

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung CHF 121’802.00  
 

4.2.2 Investitionsrechnung 
 
Investionsausgaben CHF 2’512’000.00 
Investitionseinnahmen CHF 790’000.00 

Ergebnis Investitionsrechnung 1’722’000.00  
 

4.2.3 Finanzierungsergebnis 
Selbstfinanzierung:
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung CHF 121’802.00 
Abschreibungen Verwaltungsvermögen CHF 313’138.00 
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen CHF 229’291.00 
Entnahmen aus Fonds und SpezialfinanzierungenCHF -3’842.00 
WB Darlehen VV CHF - 
WB Beteiligungen VV CHF - 
Abschreibungen Investitionsbeiträge CHF 56’154.00 
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge CHF -109’866.00 
Zusätzliche Abschreibungen CHF - 
Einlagen in das Eigenkapital CHF - 
Entnahmen aus dem Eigenkapital CHF -120’000.00 
Selbstfinanzierung CHF 486’677.00 

Ergebnis Investitionsrechnung CHF 1’722’000.00 

Finanzierungsergebnis -1’235’323.00  
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4.3 ERGEBNIS ALLGEMEINER HAUSHALT 
 
Betrieblicher Aufwand CHF 3’815’412.00 
Betrieblicher Ertrag CHF 3’738’464.00 
Ertrag aus Betrieblicher Tätigkeit CHF -76’948.00 

Finanzaufwand CHF 67’410.00 
Finanzertrag CHF 58’640.00 
Ergebnis aus Finanzierung CHF -8’770.00 

Operatives Ergebnis CHF -85’718.00 

Ausserordentlicher Aufwand CHF - 
Ausserordentlicher Ertrag CHF 120’000.00 
Ausserordentlicher Ergebnis CHF 120’000.00 

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung CHF 34’282.00  

4.4 ERGEBNIS SPEZIALFINANZIERUNG WASSER 
Betrieblicher Aufwand CHF 262’093.00 
Betrieblicher Ertrag CHF 257’251.00 
Ergebnis Betrieblicher Tätigkeit CHF -4’842.00 

Finanzaufwand CHF - 
Finanzertrag CHF 2’000.00 
Ergebnis aus Finanzierung CHF 2’000.00 

Operatives Ergebnis CHF -2’842.00 

Ausserordentlicher Aufwand CHF - 
Ausserordentlicher Ertrag CHF - 
Ausserordentlicher Ergebnis CHF - 

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung CHF -2’842.00  

4.5 ERGEBNIS SPEZIALFINANZIERUNG ABWASSER 
Betrieblicher Aufwand CHF 258’998.00 
Betrieblicher Ertrag CHF 347’270.00 
Ertrag aus Betrieblicher Tätigkeit CHF 88’272.00 

Finanzaufwand CHF - 
Finanzertrag CHF - 
Ergebnis aus Finanzierung CHF - 

Operatives Ergebnis CHF 88’272.00 

Ausserordentlicher Aufwand CHF - 
Ausserordentlicher Ertrag CHF - 
Ausserordentlicher Ergebnis CHF - 

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung CHF 88’272.00  
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4.6 ERGEBNIS SPEZIALFINANZIERUNG ABFALL 
Betrieblicher Aufwand CHF 85’490.00 
Betrieblicher Ertrag CHF 87’580.00 
Ertrag aus Betrieblicher Tätigkeit CHF 2’090.00 

Finanzaufwand CHF - 
Finanzertrag CHF - 
Ergebnis aus Finanzierung CHF - 

Operatives Ergebnis CHF 2’090.00 

Ausserordentlicher Aufwand CHF - 
Ausserordentlicher Ertrag CHF - 
Ausserordentlicher Ergebnis CHF - 

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung CHF 2’090.00  
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5 ERFOLGSRECHNUNG 

5.1 ZUSAMMENZUG GLIEDERUNG NACH SACHGRUPPEN ERFOLGSRECHNUNG  
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5.2 ZUSAMMENZUG ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG 
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6 INVESTITIONSRECHNUNG 

6.1 ZUSAMMENZUG INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG  
 

 

7 EIGENKAPITALNACHWEIS 
 
Das Eigenkapital wird kontenplanmässig detaillierter dargestellt als in HRM1. Insbesondere 
werden die Spezialfinanzierungen dem Eigenkapital zugeteilt. Aus der Neubewertung des 
Finanzvermögens können sich zudem Bewertungsreserven-Veränderungen ergeben. 

7.1 AUSWERTUNGEN 
Auswertungen über das neu zusammengesetzte Eigenkapital werden erst im Jahr 2021 (nach 
Rechnungsabschluss 2020) möglich sein. 

7.2 KOMMENTARE ZU DEN AUSWERTUNGEN 

7.2.1 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 
Auswertung möglich ab 2021. 

7.2.2 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 
Auswertung möglich ab 2021. 

7.2.3 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 
Auswertung möglich ab 2021. 
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8 ANTRAG DES GEMEINDERATES 

Genehmigung Budget 2021 bestehend aus: 
 
a) Erfolgsrechnung 

Aufwand Ertrag
Gesamthaushalt CHF 4’489’403.00 CHF 4’611’205.00 
Ertragsüberschuss CHF 121’802.00 CHF

Allgemeiner Haushalt CHF 3’882’822.00 CHF 3’917’104.00 
Ertragsüberschuss CHF 34’282.00 CHF

SF Wasserversorgung CHF 262’093.00 CHF 259’251.00 
Aufwandüberschuss CHF CHF 2’842.00 

SF Abwasserentsorgung CHF 258’998.00 CHF 347’270.00 
Ertragsüberschuss CHF 88’272.00 CHF

SF Abfall CHF 85’490.00 CHF 87’580.00 
Ertragsüberschuss CHF 2’090.00 CHF  

 
b) Investitionsrechnung 

Ausgaben Einnahmen
Investionsausgaben CHF 2’512’000.00 
Investitionseinnahmen CHF 790’000.00 
Nettoinvestitionen CHF 1’722’000.00  

 
 
 
 

Der Gemeindeversammlung wird beantragt das Budget zu genehmigen. 
 

 
Gemeinde Rechthalten 
 
Marcel Kolly Thomas Bielmann Manuela Rotzetter 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber  Finanzverwalterin 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechthalten, 9.11.2020 
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9 GENEHMIGUNG BUDGET 

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Rechthalten hat das Budget 2021 am 07.12.2020 
gemäss dem vorstehenden Antrag des Gemeinderates vom 09.11.2020 genehmigt. 
 
 
Rechthalten 7. Dezember 2020 
 
 
Gemeindeversammlung Rechthalten 
 

 
Marcel Kolly Thomas Bielmann 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 
 
 
 
 
 
 
(Unterschrift) (Unterschrift) 
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